
 

 
 

Neuerungen bei der Fahrzeug-Zulassung 

Ab dem 1. Februar 2014 werden Fahrzeuge nur noch mit einem gültigen SEPA-Mandat 
zugelassen und umgeschrieben. Das SEPA-Verfahren löst die Einzugsermächtigung für die 
Kfz-Steuer ab. Alle vor dem Stichtag abgegebenen Einzugsermächtigungen für die Kfz-
Steuer werden aber automatisch umgestellt. Bei einem bereits zugelassenen Fahrzeug ist 
also nichts weiter zu veranlassen.  
  
SEPA steht für die Vereinheitlichung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in Europa und wirkt 
sich auch auf die Kfz-Zulassung aus. Durch das Inkrafttreten der sogenannten SEPA-
Verordnung wird das bisherige Zahlungsverfahren mit Einzugsverfahren europaweit 
vereinheitlicht. Statt Kontonummern und Bankleitzahl kommen künftig die internationale 
Bankkontonummer (IBAN) und die internationale Bankleitzahl (BIC) zum Einsatz. IBAN und 
BIC-Code sind auf den Kontoauszügen ersichtlich oder finden sich meist auf den 
Bankkarten.   

Das SEPA-Formular für die Kfz-Steuer finden Sie auf der zweiten Seite dieses Dokuments. 
Außerdem ist das Formular auch direkt bei der Kfz-Zulassungsstelle im Kreishaus sowie 
ihren "Filialen" in Dudenhofen und Heßheim erhältlich. 

Das unveränderte SEPA-Formular muss mit den Unterschriften des Kontoinhabers und 
des Halters des Fahrzeuges vorgelegt werden. (Falls Kontoinhaber und Fahrzeughalter 
identisch sind, muss die Person zweimal unterschreiben.) Grundsätzlich ist ein Original 
des SEPA-Mandats vorzulegen.  

Wichtig: Eine bevollmächtigte Person ist nicht berechtigt, ein SEPA-Mandat zu 
unterschreiben. Zu der Zulassungsvollmacht ist zusätzlich das vom Halter und 
Kontoinhaber unterschriebene Original-SEPA-Formular erforderlich. 

 



Bundeskasse (ggf. mit Dienstsitz), Adresse

Vorname und Nachname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Ort

Land

S05

IBAN (International Bank Account Number)

Hinweis: Die Angabe des BIC ist nicht erforderlich, wenn Ihre IBAN mit "DE" beginnt.

S06

BIC (Business Identifier Code) Name der Bank

Tag Monat Jahr
S13

Ort der Unterschrift Datum der Unterschrift Unterschrift Zahler/in

S24

Vorname und Nachname

Tag Monat Jahr
S25 S26

Amtliches Kennzeichen Datum der Zulassung

Ich ermächtige die unten genannte Zahlungsempfängerin, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der unten 
genannten Zahlungsempfängerin auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Ich bin damit einverstanden, dass zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs, die grundsätzlich 14-tägige Frist für die Information vor Einzug 
einer fälligen Zahlung auf einen Tag vor Belastung verkürzt wird.

Zudem gelten folgende Regelungen:
Die Vorabinformation über den Einzug einer fälligen Zahlung erfolgt durch den an die/den Steuerpflichtige/n gerichteten Steuerbescheid. Hierbei werden Zahlungsbetrag, Zeitpunkt 
der Fälligkeit der Zahlung sowie die u.g. Gläubiger-Identifikationsnummern mitgeteilt. Die Mandatsreferenznummer wird im Steuerbescheid oder in einem gesonderten Schreiben 
mitgeteilt. 
In dem Falle, dass die/der Girokontoinhaber/in nicht identisch mit der/dem Halter/in ist, obliegt es der/dem Steuerpflichtigen die/den Girokontoinhaber/in über die mitgeteilte
Information in Kenntnis zu setzen.

Zahler/in
S01

S02

S04

S03

 Gläubiger-Identifikationsnummer: 
 DE09ZZZ00000000001

Zahlungs-
empfängerin

S07

Name der
Halterin /
des Halters

Zulassungsdaten

SEPA-Lastschriftmandat
An das

Kontoverbindung
Zahler/in

Unterschrift der Halterin/ des Halters

Ich werde die/den o.g. Girokontoinhaber/in nach Eingang des Steuerbescheides über die für den Einzug mitgeteilten 
Informationen in Kenntnis setzen. 

Ich erkläre mich einverstanden, dass die o.g. Bankverbindung auch im Falle einer Steuererstattung verwendet werden 
kann. (Hinweis: Sofern Sie mit der vorstehenden Erklärung zur Steuererstattung nicht einverstanden sind, wenden Sie 
sich bitte nach Erteilung des Steuerbescheids an Ihr zuständiges Hauptzollamt)
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